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1
Einleitung

Das Jahr 2006 war für die BA ein gutes Jahr:
Überschüsse statt Defizite. Trotz dieser im
Prinzip positiven Nachricht reißt die Kritik
an der Finanzierung der Arbeitsmarktpoli-
tik nicht ab. Einerseits klingt die Debatte
um eine Kostenexplosion durch Hartz IV
und Sozialmissbrauch noch nach. Ande-
rerseits sind Ursache und Verwendung des
Überschusses strittig: Obwohl im Schnitt
4,5 Mio. Arbeitslose registriert wurden,
blieben sowohl bei der BA als auch bei den
für Hartz-IV Empfängern zuständigen Ar-
beitsgemeinschaften mehr als 15 % der zur
Verfügung stehenden Mittel für die Ar-
beitsförderung und Eingliederung von 
Arbeitslosen ungenutzt (Adamy 2007). Je
stärker die eingesparten Mittel als Resultat
einer Erholung am Arbeitsmarkt interpre-
tiert werden, desto umstandsloser kann die
Senkung von Sozialversicherungsbeiträgen
gefordert werden. Mit Blick auf die Kür-
zungen bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik
und die einmaligen Zusatzeinnahmen
durch die vorgezogene Beitragsleistung im
Jahr 2006 sind Beitragssatzsenkungen je-
doch kritisch zu diskutieren. Mehr finanzi-
elles Engagement bei aktiven Maßnahmen
scheint stattdessen angebracht.

Der Beitrag beleuchtet die Verschie-
bungen der Finanzierungsstrukturen in
der Arbeitsmarktpolitik und bringt sie sys-
tematisch mit der Trennung in zwei Rechts-
kreise1 und dem tendenziellen Rückzug des
Bundes auf regulierende Aufgaben in Ver-
bindung. Gezeigt wird, dass die erfolgte or-
ganisatorische Trennung in separate finan-
zielle Regelkreise in institutionellem Egois-

trachtet ohne größere Schwankungen bei
etwas mehr als 40 %.

Die Beitragssatzstabilität fußte auf ei-
nem lange Zeit funktionierenden sozialpo-
litischen Bündnis zwischen den verschie-
denen Versicherungszweigen in der Sozial-
politik. Mit Blick auf den Gesamtbeitrags-
satz wurden die Beitragssätze einzelner
Versicherungszweige so umgestaltet, dass
Quersubventionen zwischen Versicherun-
gen (und auch dem Bundeshaushalt) zum
jeweils bedürftigen Zweig üblich waren
(Trampusch 2003). Dieses Bündnis scheint
sich gegenwärtig zugunsten sektoraler In-
teressenverfolgung aufzulösen, wie insbe-
sondere anhand der Abschaffung der Defi-
zithaftung gegenüber der BA oder der Dis-
kussion um die Verwendung der BA-Über-
schüsse deutlich wird.

Die im Haushaltsbegleitgesetz geplante
Abschaffung der Defizithaftung gegenüber
der BA ist aus finanzierungstechnischen
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mus mündet, der zulasten einer problem-
adäquaten Arbeitsmarktpolitik geht. In Ab-
schnitt 2 beschreiben wir, ausgehend von
einem kurzen Blick auf die Sozialleis-
tungsquote, die Veränderung der Finanzie-
rungsstrukturen zwischen einzelnen So-
zialversicherungsträgern und damit ver-
bundene Konsequenzen. Im Mittelpunkt
des anschließenden Teils steht die Lasten-
verteilung zwischen bundesstaatlicher und
kommunaler Ebene. Kommunen sind er-
heblich an den Kosten der Unterkunft im
SGB II beteiligt. In Abschnitt 4 verengt sich
der Fokus auf die zwei Regelkreise der 
Arbeitsmarktpolitik: Arbeitslosenversiche-
rung und Grundsicherung von erwerbs-
fähigen Arbeitslosen werden auf Ausgaben-
entwicklung und Umfang des Leistungsbe-
zugs hin untersucht. Im fünften Abschnitt
wird der Rückzug des Bundes kritisch ana-
lysiert. Im sechsten Teil werden die fiskali-
schen Gewinner und Verlierer der letzten
Jahre aufgeschlüsselt. Der Beitrag schließt
mit einer zusammenfassenden Bewertung
der Hartz-Reformen unter Finanzierungs-
aspekten (Abschnitt 7).

2
Entsolidarisierte 
Finanzierungsstrukturen 

Auf gesamtstaatlicher Ebene zeigen die So-
zialausgaben ebenso wie die von Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern gezahlten Ge-
samtversicherungsbeiträge eine bemer-
kenswerte Stabilität. Die Sozialleistungs-
quote hat sich zwischen 2003 und 2005 nur
leicht von 32,2 % auf 31,0 % reduziert.
Auch die Gesamtversicherungsbeiträge lie-
gen über das letzte Jahrzehnt hinweg be-
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Gründen problematisch. Die BA kann nun
auch in finanziell schwierigen Zeiten keine
Bundeszuschüsse mehr zum Ausgleich ih-
res Haushalts erhalten. Finanzielle Engpäs-
se infolge konjunktureller Risiken, uner-
wartete Beitragseinbrüche oder nicht vor-
hersehbare Ausgabensprünge bei gesetzli-
chen Pflichtleistungen werden nun isoliert
zu Problemen der Arbeitslosenversiche-
rung erklärt - und dies obwohl sie nach wie
vor mit versicherungsfremden Ausgaben
belastet ist und die unmittelbare Einfluss-
nahme des Bundes auf die Geschäftspolitik
fortbesteht (Adamy 2007). Vor diesem
Hintergrund bleibt fraglich, ob die Arbeits-
losenversicherung in der Lage ist, das fi-
nanzielle Risiko selbstständig zu tragen.

Während die Arbeitslosenversicherung
in den letzten zwei Jahrzehnten stets Defi-
zite machte, soll diese Phase jetzt durch ei-
nen Nettotransfer der Beitragszahler hin
zum Steuerstaat beendet werden. Der Bun-
deszuschuss hatte 1992 einen Spitzenwert
von 12,5 Mrd. € erreicht. Im Jahr 2003 be-
trug er immerhin noch 6,2 Mrd. €, d.h.
mindestens 10 % des Haushalts der BA
wurden aus dem Bundeshaushalt bestrit-
ten. Unter Berücksichtigung des Aussteue-
rungsbetrags – einer Leistung, die von der
BA an den Bund gezahlt werden muss,
wenn Arbeitlose vom Versicherungssystem
ins Fürsorgesystem überwechseln – konn-
te der Bund im Jahr 2006 mehr als 10 Mrd.
€ an Sozialbeiträgen aus der Arbeitslosen-
versicherung herausziehen. Selbst die Refi-
nanzierung der letzten Beitragssenkung
durch die Mehrwertsteuer bewirkte netto
nur einen steuerfinanzierten Zuschuss zum
Versicherungssystem von 1 bis 2 Mrd. €.

Im Geiste des tradierten Verschiebe-
bahnhofs fordern die gesetzlichen Kran-
kenkassen (GKV) einen Anteil an den
Überschüssen der BA für ihre eigene Sanie-
rung ein. Durch niedrige, nicht kosten-
deckende Beiträge für Arbeitslose – so 
das Argument – würden sie bereits seit lan-
gem die BA quersubventionieren (FAZ
29.8.2006, S.13). Das Ende des sozialpoliti-
schen Bündnisses zeigt sich nun darin, dass
trotz offenkundigem Finanzbedarfs bei

den Krankenkassen der von der BA erwirt-
schaftete Überschuss nicht mehr zur Um-
gewichtung zugunsten der GKV genutzt
wird. Vielmehr verwendet die BA den
Überschuss einerseits zur hauseigenen 
Sanierung und gibt andererseits über Bei-
tragssenkungen einen Teil des Überschus-
ses an die Versichertengemeinschaft zu-
rück. Dem Prinzip der sektoralen Interes-
senvertretung folgend ist davon auszuge-
hen, dass mögliche Finanzierungsdefizite
auf die Kunden der GKV verlagert werden
und sich damit Versorgungsdefizite auf-
bauen. Verursacht wird der Finanzbedarf
der GKV allerdings nur zu einem kleinen
Teil von den Arbeitslosen. Bezieher des Ar-
beitslosengeldes I werden verbeitragt, d.h.
Grundlage der Beitragsberechnung sind
80 % des Entgelts, das zur Festsetzung der
Arbeitslosenversicherungsleistung heran-
gezogen wurde. ALG II-Empfänger werden
steuerfinanziert in der GKV versichert und
führen einen einheitlichen Beitrag von
120 € an die Krankenkassen ab. Auch
wenn quantifizierbare Analysen derzeit
nicht vorliegen, können wir davon ausge-
hen, dass insbesondere die Gruppe der
Langzeitarbeitslosen mit hohen gesund-
heitlichen Risiken belastet ist und – ent-
sprechend des gesellschaftspolitischen Auf-
trags der GKV – zu sehr günstigen Kondi-
tionen mitversichert wird. Dies ist jedoch –
soweit abschätzbar – bisher nahezu kosten-
deckend geschehen (Paquet/van Stiphout
2006, S. 193f.). Eine ähnliche Problematik
stellt sich für die gesetzliche Rentenversi-
cherung (GRV). Der Beitrag, der im Rah-
men des ALG II-Bezugs an die Rentenver-
sicherungsträger abgeführt werden muss,
wurde 2007 von 78 € auf 40,80 € pro Mo-
nat gesenkt. Daraus folgen für die GRV ge-
schätzte Beitragsausfälle in Höhe von ca.
2 Mrd. € pro Jahr, was ungefähr 0,2 Bei-
tragspunkten entspricht (Ruland 2006,
S. 228). Nimmt man den Wegfall der Dop-
pelversicherung von Aufstockern2 (als Er-
werbstätige und als Sozialleistungsbezie-
her) hinzu, liegt der Einnahmeausfall der
GRV noch höher.

3
Sanierungspolitik zulasten
der Kommunen? 

Die Finanzlage des Staates hat sich in den
letzten Jahren verbessert: Das jährliche De-
fizit fiel 2006 mit 46 Mrd. € um 36 Mrd. €

niedriger aus als 2004 (Tabelle 1). Dieser
Konsolidierungskurs ist allerdings ungleich
auf die einzelnen Haushalte verteilt: Die
Sozialversicherungen konnten Überschüs-
se erwirtschaften. Bund und Länder mach-
ten – in ihren größeren Etats – zusammen
fast 30 Mrd. weniger Schulden. Demge-
genüber steht ein Abbau des kommunalen
Defizits um lediglich 1,5 Mrd. €.

Eine Ursache dieser Entwicklung ist in
der zunehmenden Bedeutung von Sozial-
leistungen im Aufgabenbereich der Kom-
munen zu sehen. Zwischen 1979 und 2004
stiegen die Ausgaben der westdeutschen
Kommunen für Sozialleistungen um 245 %.
Gleichzeitig verdoppelten sich die Steuer-
einnahmen (Künast/Andreae 2007). Im
Jahr 1997 gaben westdeutsche Kommunen 
14,5 % und ostdeutsche Kommunen 21,1 %
ihres Budgets für Soziales aus (Naßmacher/
Naßmacher 1999, S. 257). Heute liegt der
gesamtdeutsche Durchschnitt bei 23,9 %.

Die Umverteilung der Kosten für die
Grundsicherung im SGB II im Zuge der
Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe verstärkte den Trend zu
wachsenden Sozialausgaben der Kommu-
nen (Tabelle 2).

Die Grundsicherung wird aus Bundes-
mitteln finanziert. Die Kosten der Unter-
kunft werden jedoch nur zu knapp einem
Drittel vom Bund übernommen (29,1 %)
und in Form von Zuweisungen an die
Kommunen ausgezahlt. Die Kommunen
(und die BA) verwalten diese Mittel. Die
Kommunen selbst beteiligen sich mit zwei
Dritteln an der Finanzierung dieser Leis-

2 Aufstocker: Bezieher von Niedrigeinkommen, die
Anrecht auf ergänzende Sozialleistungen haben.

Tabelle 1: Salden der öffentlichen Haushalte 2004-2006
Staat Bund Länder Gemeinden Sozialversicherungen

Saldo Veränderung Saldo Veränderung Saldo Veränderung Saldo Veränderung Saldo Veränderung
Mrd. € (%) Mrd. € (%) Mrd. € (%) Mrd. € (%) Mrd. € (%)

2004 –82,46 –52,20 –26,78 –2,10 –1,38
2005 –72,38 10,08 –47,50 4,70 –20,45 6,33 –0,99 1,11 –3,44 –2,06
2006 –46,49 25,89 –37,17 10,33 –12,53 7,92 –0,65 0,34 3,86 7,30

Quelle: Adamy 2007.
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tung (70,9 %). Diese Finanzierungsstruk-
tur führt aus zwei Gründen tendenziell zu
einer Entlastung des Bundes und einer
gleichzeitig stärkeren Belastung der Kom-
munen: Zum einen sind es die der Leis-
tungsberechnung zugrunde gelegten Miet-
höhen, die in vielen Regionen unterhalb
des tatsächlichen Marktpreises liegen
(Wahrendorf 2006). Da Kosten der Unter-
kunft von den Kommunen voll zu über-
nehmen sind, müssen diese den finanziel-
len Mehraufwand, der sich aus dem höhe-
ren kommunalen Mietspiegel ergibt, voll
ausgleichen. Ein zweiter Grund ist in der
wachsenden Zahl der Aufstocker zu sehen.
Das zu berücksichtigende Einkommen und
Vermögen der Leistungsbezieher mindert
nämlich zunächst die über Bundesmittel fi-
nanzierten Geldleistungen der Arbeitsge-
meinschaften (ARGEn), also das ALG II.
Erst wenn Einkommen und Vermögen dar-
über hinaus zu berücksichtigen sind, min-
dert dies die Kosten der Unterkunft (§ 19
SGB II).Aufstocker beziehen also sehr häu-
fig nur geringes ALG II, bekommen jedoch
die vollen Kosten der Unterkunft durch die
Kommunen ersetzt.

Der deutsche Städtetag beklagte schon
im Jahresfinanzbericht 2005, dass die
Kommunen für die zusätzlichen Belastun-
gen aus Hartz VI nicht in ausreichendem
Maß Mittel zur Verfügung hätten. Die
Summe der Zuweisungen durch die Länder
sei nur um 2,3 Mrd. € gegenüber 2004 ge-
stiegen, obwohl die Ausgaben für Soziales
um 3,7 Mrd. € zugenommen hätten. Der
Jahresfinanzbericht 2006 verweist auf die
um 14 % erhöhten Ausgaben für die Kosten
der Unterkunft von Grundsicherungsbe-
ziehern. Allein dadurch sind bei den Kom-
munen Ausgaben in Höhe von 13,8 Mrd. €

entstanden. Erneut blieb der Zuwachs bei
den laufenden Zuweisungen (0,4 Mrd. €)
hinter dem Anstieg der Sozialausgaben 
(1,9 Mrd. €) zurück. Die Länder profitier-
ten offensichtlich von ihrer Mittlerposi-
tion. Sie konnten die Entlastung aus Bun-
desmitteln unvollständig weiterreichen,

den Finanzausgleich zulasten der Kommu-
nen modifizieren oder Zuweisungen für
Investitionen kürzen (Pohl 2006, S. 59).

Diese durch die Einführung der Grund-
sicherung bei den Kommunen generierten
zusätzlichen Haushaltsbelastungen werden
auch deutlich, wenn man einen Blick auf
die vierteljährliche Kassenstatistik wirft, in
der die Ausgaben der Kommunen im Rah-
men des SGB II ausgewiesen werden (Dietz
et al. 2006). Insgesamt stiegen die Ausgaben
zwischen dem ersten Quartal 2005 und
dem zweiten Quartal 2006 von 2 Mrd. €

auf 3 Mrd. €. Da der Bund jedoch einen
Teil dieser Ausgaben refinanziert, ist von
einer Nettomehrbelastung von 1,5 bzw.
2 Mrd. € im selben Zeitraum auszugehen.
Vergleicht man die nun vorhandene finan-
zielle Belastung mit den Ausgaben für So-
zialhilfe im Jahr 2004 kann man – trotz zu-
sätzlicher Bundesmittel – eine kommunale
Mehrbelastung von nahezu 500 Mio. € im
ersten Halbjahr 2006 feststellen.

Die kommunalen Ausgabensteigerun-
gen bzw. die zugrunde liegende Finanzie-
rungsstruktur führte zu erheblichen Kon-
flikten zwischen Bund und Kommunen
über eine Umverteilung der Lasten (BMAS
2006b; Deutscher Städtetag 2006b). Im Er-
gebnis einigte man sich auf eine Anhebung
des Bundesanteils im Jahr 2007 auf 31,8 %.
Das entspricht voraussichtlich zusätzlichen
Bundesmitteln in Höhe von 4,3 Mrd. €. In
den Folgejahren soll der Bundesanteil auf
Basis einer gesetzlich verankerten Anpas-
sungsklausel errechnet werden, die die Zahl
der Grundsicherungsbezieher berücksich-
tigt (Henneke 2006). Insgesamt zeigen die
dargestellten Entwicklungen, dass die Um-
schichtungen – entgegen der ursprüngli-
chen Entlastungsversprechen der Bundes-
regierung bei der Einführung von Hartz IV
- zusätzliche Lasten für die Kommunen
hervorgebracht haben. Da diese Lasten aus
dem System der Grundsicherung kommen,
ist auch bei anziehender Konjunktur nur
verzögert mit Besserung zu rechnen.

4
Sparen auf Kosten der 
sozial Schwachen? 

Die Analyse der Verteilung der Kosten auf
die Rechtskreise SGB III (Arbeitslosengeld I)
und SGB II (Arbeitslosengeld II) macht
deutlich, dass Mehrausgaben im SGB II
Einsparungen im SGB III und bei den
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpo-
litik gegenüberstehen. Insgesamt können
wir eher von einer Kostensenkung ausge-
hen. Für Leistungen im Rahmen des Ar-
beitslosengeldes I (und Insolvenzgeld)
wurden zwischen 2004 und 2005 2,3 Mrd.
€ weniger ausgegeben. Hinzu kamen Ein-
sparungen bei Maßnahmen der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik in Höhe von 5,5 Mrd. €.
Insgesamt konnten so die Gesamtausgaben
der Bundesagentur für Arbeit für beide
Rechtskreise um 1,4 Mrd. € gesenkt wer-
den (BA 2006). Im Jahr 2006 generierte die
Bundesagentur aufgrund der Einsparun-
gen im SGB III erneut Überschüsse, die sich
auf 11,3 Mrd. € belaufen werden (BA
2007). Besonders problematisch an dieser
Sparpolitik ist, dass ihr – neben einem 
konjunkturbedingten Rückgang der Ar-
beitslosigkeit im Jahr 2006 – ein deutlicher
Rückbau der Leistungen für aktive Arbeits-
marktpolitik, und zwar in beiden Rechts-
kreisen, zugrunde liegt.

4.1 DIE SANIERUNGSPOLITIK IM
RAHMEN DER ARBEITSLOSEN-
VERSICHERUNG

Der Einnahmeüberschuss bei der Arbeits-
losenversicherung ist einerseits auf einen
Anstieg der Beitragseinnahmen und auf
den einmaligen Sondereffekt der Vorverle-
gung der Beitragszahlung der Arbeitgeber
im Jahr 2006 zurückzuführen; andererseits
auf die Mehreinnahmen infolge steigender
Beschäftigung und Bruttolöhne. Ebenfalls
dazu beigetragen hat die Trennung der
Rechts- und Regelkreise – ein Aspekt, auf
den wir im Folgenden genauer eingehen
werden.

Der Evaluationsbericht zum organisa-
torischen Umbau der BA kritisiert eine 
„betriebswirtschaftliche und an versiche-
rungslogischen Kalkülen orientierte Leis-
tungspolitik der BA“, die insbesondere dar-
auf abziele, „den Ressourceneinsatz so an-
zulegen, dass dessen Wirkung noch inner-
halb der Bezugsdauer des ALG I eintritt“,

Tabelle 2: Einnahmen und Ausgaben der Kommunen 2003 bis 2007
Einnahmen Ausgaben

insgesamt2) laufende insgesamt2) Soziales2) Anteil in %
Zuweisungen2)

2003 141,4 38,0 149,8 30,4 20,3
2004 145,4 38,8 149,2 31,9 21,2
2005 151,1 42,7 153,4 35,5 23,1
2006 158,0 43,1 156,3 37,4 23,9
20071) 160,8 45,6 159,5 38,5 24,1
1) Prognose 2) in Mrd. €

Quelle: Deutscher Städtetag 2006a; 2007.
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der Anzahl der ALG I-Bezieher ist also auch
Folge eines Creamingeffektes zulasten der
Arbeitslosen, die schon von vornherein 
ein höheres Risiko haben, länger ohne Er-
werbsarbeit zu bleiben, sodass insgesamt
der Anteil der ALG II-Bezieher auf Kosten
des Anteils der Bezieher des ALG I wachsen
wird.

Zu dieser veränderten Strategie kom-
men gesetzliche Neuregelungen, die den
„Nachschub für die ARGEn“ nicht ab-
reißen lassen. Die Bezugsdauer des ALG I
ist generell verknappt worden, insbesonde-
re über kürzere Beitragszeiten für ältere Ar-
beitslose. Reduzierte bzw. keine Versiche-
rungsansprüche arbeitsloser Personen im
Arbeitslosenversicherungssystem führen
zu einer zügigeren bzw. sofortigen Über-
weisung in die Grundsicherung. So erklärt
sich, warum die Erfolgsmeldungen der BA
mit Schwierigkeiten von ARGEn und Kom-
munen einhergehen. Vor diesem Hinter-
grund kommt die Evaluationsforschung zu
dem Ergebnis, dass die konsequente Um-
setzung einer betriebswirtschaftlichen Kos-
tenreduzierung für die Versichertenge-
meinschaft dazu […] führ[t], dass das Ziel
einer frühzeitigen Intervention zur Ver-
meidung von Langzeitarbeitslosigkeit und
damit zur Minimierung von Kosten für die
Volkswirtschaft insgesamt sowie weitere
[…] ökonomische und sozialpolitische
Ziele zu weit aus dem Blickfeld der BA ge-
raten“ (BMAS 2006a, S. X) ist.

4.3 SPAREFFEKTE ZULASTEN DER 
AKTIVEN ARBEITSMARKTPOLITIK

Wie bereits oben erwähnt, lässt sich eine ar-
beitsmarktpolitische Sparpolitik feststel-
len, die sich insbesondere in einem deutli-
chen Rückbau der Leistungen für aktive
Arbeitsmarktpolitik zeigt.

Der Eingliederungstitel und das Kapi-
tel 3 im Haushalt der Bundesagentur wei-
sen die Finanzmittel aus, die für Ermes-
sens- und Pflichtleistungen der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik im Rahmen des SGB III
aufgewendet wurden (Tabelle 3). Dieser
Aufstellung ist zu entnehmen, dass im
Rechtskreis des SGB III die Ausgaben von
18,7 Mrd. € (2004) über 13,56 Mrd. €

(2005) auf 12,2 Mrd. € (2006) gesunken
sind. Die größten Einsparungen gehen 

gungsfähigkeit einer älter werdenden Be-
völkerung erhalten, werden in Zukunft
höhere Investitionen in Weiterbildung not-
wendig sein.

4.2 EINNAHMEN UND AUSGABEN
DER GRUNDSICHERUNG 

Im Gegensatz zur Arbeitslosenversiche-
rung sind die Ausgaben für erwerbsfähige
Hilfebedürftige seit Hartz IV gestiegen. Die
Bundesregierung veröffentlichte im Früh-
jahr 2006 einen Vergleich der Ausgaben vor
und nach der Reform (Ausschussdrucksa-
che 16(11)197): Danach lagen die Gesamt-
kosten 2005 um 15 % über dem Vorjahres-
niveau. Der größte Anstieg war mit 303 %
bei den Kosten der Unterkunft zu verzeich-
nen. Die Zahlen für 2006 bestätigen diesen
Trend. Die Gesamtausgaben3 stiegen um
3,8 Mrd. € auf 42,1 Mrd. €; die Kosten der
Unterkunft schlugen dabei mit 11,7 Mrd. €
(+1,3 Mrd. €) zu Buche.

Der Kostensteigerung liegt einerseits ei-
ne wachsende Zahl von Bedarfsgemein-
schaften und Personen im Leistungsbezug,
andererseits die Neuregelung der Kosten
der Unterkunft (KdU) zugrunde. Die Zahl
der Bedarfsgemeinschaften kann für die
Zeit vor Inkrafttreten der Hartz-IV Reform
nur geschätzt werden und wird für Anfang
2004 mit 2,86 Mio. angegeben (Rudolph
2004). Mit Inkrafttreten des SGB II im Ja-
nuar 2005 waren 3,33 Mio. Bedarfsgemein-
schaften mit 6,12 Mio. Personen im Leis-
tungsbezug. Im Jahresmittel stiegen die
Zahlen von 3,72 Mio. Bedarfgemeinschaf-
ten mit 6,76 Mio. Personen (2005) auf 3,95
Bedarfsgemeinschaften mit 7,29 Mio. Per-
sonen (2006) an. Hinter diesem Anstieg
steht eine steigende Anzahl von Langzeitar-
beitslosen (Arbeitsmarkteffekt), eine stei-
gende Anzahl von Aufstockern sowie eine
sinkende Dunkelziffer der Armut (Aust/
Müller-Schoell 2007).

Die beschriebene Umorientierung der
BA auf Sparerfolge im SGB III übersetzte
sich in zweierlei Hinsicht in ein wachsendes
Problem der Grundsicherung: Die Schnitt-
stelle zwischen Versicherungssystem (SGB
III) und Fürsorgesystem (SGB II) ist über
Aussteuerungsbetrag und Kundensegmen-
tierung so gestaltet, dass Arbeitslose mit
Vermittlungshemmnissen ohne kosten-
und zeitintensive Hilfen auf den Übergang
ins Fürsorgesystem warten müssen. Dort
steht faktisch ein eingeschränkter Katalog
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zur
Verfügung (Aust et al. 2006). Der Rückgang

richtigerweise als „Engführung der Ziel-
ausrichtung“ (Bender et al. 2006, S. 238f.).
Auf diese Weise geraten die Probleme ge-
sellschaftlicher Unterbeschäftigung und
struktureller Arbeitslosigkeit aus dem
Blickfeld. Die neue strategische Ausrich-
tung ist erkennbar eine „rationale Antwort
der Organisation auf die Änderung ihrer
Rahmenbedingungen“, die „die BA bislang
auf die Herausforderung der institutionel-
len Trennung der Rechtskreise SGB III und
SGB II und auf den Aussteuerungsbetrag
bei Übertritt von Arbeitslosen nach SGB II
gefunden hat […]. Sie steht jedoch in ei-
nem harten Spannungsverhältnis sowohl
zum individuellen Unterstützungsbedarf
ihrer Arbeitnehmerkunden als auch zu
volkswirtschaftlichen, arbeitsmarktpoliti-
schen und gesamtgesellschaftlichen Anfor-
derungen“ (ebd., S. 101 f.).

Denn die getrennten Rechtskreise und
die damit verbundenen Finanzierungs-
strukturen ermöglichen es der BA, ihren
Erfolg im Kern an der Bilanz im Versiche-
rungssystem zu messen, d.h. am Abbau der
Arbeitslosigkeit im SGB III und an den er-
wirtschafteten Überschüssen, die in einen
sinkenden Beitragssatz übersetzt werden
können. Weitergehende soziale Konse-
quenzen von Arbeitslosigkeit, insbesonde-
re verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit und
soziale Exklusion, werden der betriebswirt-
schaftlichen Versicherungslogik folgend in
den Rechtskreis des SGB II geschoben. Ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben von Quali-
fikation und Förderung Arbeitsloser, z. B.
außerbetriebliche Ausbildungsplätze für
Jugendliche ohne berufliche Perspektive,
sind vernachlässigte Felder, die gesamt-
wirtschaftlich negativ zu Buche schlagen
können.

Eines der bedeutsamsten Probleme, das
aus dieser Vernachlässigung erwächst, ist
der zunehmende Mangel an qualifizierten
Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt. Ar-
beitsmarktpolitik verschenkt hier eine
Möglichkeit, positive Impulse für Wachs-
tum und Beschäftigung zu geben. Gerade
die Erfahrung früherer Konjunkturauf-
schwünge lehrt, dass mit anhaltender dy-
namischer Arbeitsnachfrage die Gefahr
von Engpässen bei qualifizierten Arbeits-
kräften wächst. Hinzu kommen die demo-
grafischen Veränderungen der Erwerbsbe-
völkerung: Der Zustrom an jungen, gut
ausgebildeten Arbeitskräften, die zukünftig
aus den Ausbildungsstätten, Fach- und
Hochschulen ins Erwerbsleben wechseln,
wird abebben. Will man die Beschäfti-

3 Vorläufige BA-Daten ohne Optionskommunen
(Adamy 2007, S. 9).
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dabei auf die Instrumente des Marktersat-
zes, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
und Strukturanpassungsmaßnahmen, so-
wie die Förderung der beruflichen Weiter-
bildung zurück. Allein die Förderung von
Existenzgründungen war zunächst von
dieser Entwicklung ausgenommen. Aber
auch hier greift mit dem neuen Grün-
dungszuschuss 2006 der Sparkurs (Mül-
ler-Schoell 2006).

Auch im Rechtskreis des SGB II wurde
der Eingliederungstitel im Jahr 2005 mit
Ausgaben von 3,1 Mrd. € im Vergleich 
zum Haushaltsplan nur zu 54 % ausge-
schöpft (Tabelle 4). Das bedeutet, dass die
Maßnahmen zur Förderung der erwerbs-
fähigen Grundsicherungsbezieher weit un-
terhalb der geplanten Ausgaben von über 
5,7 Mrd. € zurücklagen. Damit entgingen
diesen Arbeitslosen beispielsweise Chan-
cen zur Eingliederung in den ersten Ar-
beitsmarkt im Gegenwert von 711 Mio. €.
Weitere 700 Mio. € hätten für Beschäfti-
gung schaffende Maßnahmen ausgegeben
werden können. Um diese Beträge blieben
die tatsächlichen Ausgaben nämlich hinter
den geplanten Werten von 2,1 Mrd. € und 
1,2 Mrd. € im Jahr 2005 zurück.

Auch wenn die Ausgaben für aktive Ar-
beitsmarktpolitik 2006 wieder anstiegen,
kann dieser Trend höchstens als Konsoli-
dierung auf niedrigerem Niveau interpre-
tiert werden. Hinzu kommt die Tatsache,
dass bei den Beschäftigung schaffenden
Maßnahmen kaum noch Arbeitsbeschaf-

fungsmaßnahmen (ABM) und Arbeitsge-
legenheiten in der Entgeltvariante finan-
ziert werden. An ihre Stelle sind die ar-
beitsmarktferneren Arbeitsgelegenheiten
mit Mehraufwandsentschädigung (soge-
nannte Ein-Euro-Jobs) getreten.

5
Regulativer Staat – 
Delegitimierter sozialer
Auftrag 

Die fiskalischen Verschiebungen zwischen
Bund, Versicherungssystem und Kommu-
nen folgen keinem einheitlichen Muster.
Tendenziell ist allerdings zu erkennen, dass
der finanzielle Beitrag des Bundes zur Fi-
nanzierung der Arbeitslosigkeit rückläufig
ist. Dies gilt für konkrete Geldmittel wie
auch für die Defizithaftung. Die bundespo-
litische Entscheidung, sich weitgehend aus
der konkreten finanziellen Verantwortung
zurückzuziehen, stützt den beschriebenen
Trend zur Pluralisierung und Sektoralisie-
rung der einzelnen Felder der Sozialpolitik,
was sowohl ihre finanzielle Verknüpfung
als auch die politische Organisation der In-
teressenvermittlung angeht (Trampusch
2006). Diese regulative Wende steht einer
koordinierten Bewältigung der Arbeits-
marktprobleme entgegen, wenn sie bei-
spielsweise bei der BA eine Corporate Iden-
tity mit stark betriebswirtschaftlichen, auf

das SGB III bezogenen Zielen befördert.
Mit dieser Orientierung gehen dann eine
Entkoppelung des SGB II und jeweils die
Optimierung der eigenen Geschäftsergeb-
nisse ohne Rücksicht auf gesamtgesell-
schaftliche Belange einher (Knuth 2006,
S. 166). Ein wichtiger Faktor für den insti-
tutionellen Egoismus der BA ist ihre vor-
malige Krisensituation, die im Vermitt-
lungsskandal und der anschließenden Re-
formdiskussion gipfelte. Seit Ende der
1990er Jahre stand die BA wegen ihrer re-
lativen Erfolglosigkeit bei der Bekämpfung
struktureller Unterbeschäftigung (weiter-
hin unterstelltes Ziel) bei gleichzeitigen
Ausgaben von insgesamt 70–85 Mrd. € in
der Kritik (Streeck/Heinze 2003; Hartz-
Kommission 2002). Sie arbeitete ineffizient
und zu teuer. Mit dem Ende der Bundeszu-
schüsse, also unter praktischem Spar-
zwang, bot es sich als Ausweis von Effizienz
und für die Rückeroberung von gesell-
schaftlicher Akzeptanz an, Überschüsse zu
erwirtschaften und Beiträge zu senken. In
einem Zustand umfassenden politischen
Misskredits erscheint die Vermeldung von
scheinbaren Erfolgen, wie z. B. eines gro-
ßen Überschusses und sinkender Beiträge,
als eine rationale Strategie. Sinkende Lohn-
nebenkosten sind jedoch gesellschaftlich
ein viel weniger drängendes Problem als
wachsende Segmente der Prekarität oder
der Ausschluss vom Arbeitsmarkt. Im-
merhin liegen die Lohnnebenkosten in
Deutschland unter dem EU-Durchschnitt
(Statistisches Bundesamt 2007).

Der enge Finanzrahmen generiert die-
sen institutionellen Egoismus nicht nur bei
der BA, sondern auch bei den Kommunen.
Auf kommunaler Ebene kann nicht mehr
auf die Vorleistung aus einem Versiche-
rungsverhältnis rekurriert werden, sodass
der Kostendruck schnell in die Richtung
umschlagen kann, den Leistungsbezug zu
delegitimieren. Das Sparmotiv der BA rich-
tet sich gegen mittelfristige Problemlösun-
gen für arbeitsmarktferne Arbeitslose. Das
Sparmotiv der Kommunen richtet sich ge-
gen eine bedarfsgerechte Definition der
Zielgruppe der Grundsicherung. Im Er-
gebnis werden langfristig all jene Bevölke-
rungsgruppen entlastet, die stabil im ersten
Arbeitsmarkt integriert sind. Nachteile ku-
mulieren bei den prekär Beschäftigten und
den vom Arbeitsmarkt ausgeschlossenen
Gruppen.

Tabelle 3: Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik im SGB III, 2004–2006 
– in Mrd. € –

Arbeits- Kapitel-3- Davon: Eingliede- Davon: Davon:
losengeld Förderung rungstitel

Existenz- Marktersatz Training und 
gründung FbW

2004 29,10 9,60 2,73 9,10 1,66 1,94
2005 27,00 10,00 3,20 3,56 0,44 0,83
2006 22,90 8,64 2,58 2,48 0,18 0,27

Quelle: Statistik der BA.

Tabelle 4: Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik im SGB II, 2005–2006
– in Mrd. € –

ALG II und Eingliederungs- Davon: Davon: Davon:
Sozialgeld titel

Beratung und Beschäftigungs- Beschäftigung
Qualifizierung begleitende schaffende 

Zuschüsse Maßnahmen
(Ein-€-Job, ABM)

2005 (Soll) 14,6 5,18 1,27 0,91 2,17
2005 (Ist) 22,35 2,57 0,49 0,27 1,47
2006 23,05 3,84 0,72 0,52 1,86

Quelle: Statistik der BA.
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6
Gewinner und Verlierer

Die Sparpolitik der BA trägt dazu bei, fi-
nanzielle Überschüsse zu erwirtschaften.
Diese wiederum werden über die Absen-
kung der Sozialversicherungsbeiträge zur
BA von 6,5 % auf 4,2 % an Arbeitnehmer
(und Arbeitgeber) weitergegeben. Die teil-
weise Finanzierung der Beitragsentlastung
aus der Mehrwertsteuererhöhung schlägt
bei den Konsumausgaben von Arbeitneh-
mern, aber auch bei den Leistungsbezie-
hern zu Buche, wobei Letztere eben von der
Beitragssenkung nicht profitieren.

Simulationsstudien können uns zeigen,
dass sich für ca. 40 % der alleinstehenden
Langzeitarbeitslosen die finanzielle Situa-
tion verbessert hat. Ehemalige Arbeitslo-
senhilfebezieher, die bisher einen Anspruch
auf ergänzende Sozialhilfeleistungen nicht
realisiert haben, profitieren von der neuen
Gesetzgebung (Bloß/Rudolph 2005, S. 4).
Positiv ist darüber hinaus die Aufnahme er-
werbsfähiger Empfänger der Grundsiche-
rung in die gesetzliche Krankenversiche-
rung zu bewerten. Weiterhin steht auf der
Plusseite, dass die Versicherungsfreiheit für
Empfänger von ALG II nach Vollendung
des 55. Lebensjahres für in den Vorjahren
privat versicherte Personen entfällt. Bei
entsprechender Bedürftigkeit wird damit
für ältere Erwerbsfähige ein Weg geöffnet,
nach Jahren in der privaten Krankenversi-
cherung in die Solidargemeinschaft der
GKV zurückzukehren.

Für ca. 60 % der ehemaligen Arbeitslo-
senhilfeempfänger hat sich allerdings die
Einkommenssituation mit dem System-
wechsel verschlechtert. Betroffen davon
sind insbesondere Personen, die in der Ar-
beitslosenhilfe relativ hohe Lohnersatzleis-
tungen (53 % des letzten Nettolohns) be-
zogen. Sie werden nun auf die gültigen Re-
gelsätze herabgestuft. Besonders problema-
tisch ist dabei die Situation für ehemalige

Arbeitslosenhilfeempfänger mit Vollzeit
beschäftigten Partnern, da sie aufgrund der
verschärften Einkommensanrechnung den
Anspruch auf Unterstützung häufig ganz
verlieren (Becker/Hauser 2006, S. 80).

Der Übergang von Lohnersatzleistun-
gen zu bedarfsgeprüften Anschlussleistun-
gen bedeutet nicht nur einen finanziellen
Einschnitt, sondern ist auch in biografi-
scher Perspektive riskant: Denn wer einmal
in den Bezug von Arbeitslosenhilfeleistun-
gen geraten ist, hat geringere Chancen, wie-
der eine Versicherungsleistung zu erhalten
(Bartelheimer et al. 2006, S. 16).Ansprüche
können nur durch eine ausreichend lange
Versicherungspflicht am ersten Arbeits-
markt und nicht mehr durch die Teilnahme
an Arbeitsmarktprogrammen erworben
werden (Aust 2006).

Ein weiterer, aus der fiskalischen Logik
des Systems resultierender Rückschritt ist
die Absenkung der Beiträge zur Rentenver-
sicherung (RV) bei den ALG II-Empfän-
gern. Mit der Überweisung in das ALG II
System erwerben Arbeitslose noch weniger
Rentenansprüche als bislang; die Beiträge
wurden nahezu halbiert. Führte ein Jahr
ALG II-Bezug bislang zu einem Rentenplus
von 4,28 € pro Monat, sind es ab dem Jahr
2007 nur noch 2,19 €. Gleichzeitig wurde
die Doppelversicherung aufgehoben. Dies
betrifft vor allem sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte, die aufstockendes
ALG II erhalten. Künftig sind Personen, die
aus einem anderen Grund in der gesetzli-
chen Rentenversicherung pflichtversichert
sind, nicht mehr über den SGB II-Träger
versichert.

7
Fazit

Die aktuell zu beobachtende konjunkturel-
le Erholung hat den Anstieg der Langzeit-
arbeitslosigkeit um sechs Prozentpunkte
gegenüber dem Vorjahr nicht verhindern

können (Adamy 2007).Vor diesem Hinter-
grund ist auch der moderate Rückbau der
Mittel des Bundes, der sich an der Ent-
wicklung der Gesamtausgaben im Sozial-
budget erkennen lässt, problematisch. Un-
ter dem Aspekt der Lastenverteilung zwi-
schen bundesstaatlicher und kommunaler
Ebene erweist sich die Hartz-Reform als
Entlastung des Bundes zum Schaden der
Kommunen. Im Verhältnis von Bund und
Arbeitslosenversicherung kommt es zu ei-
nem weiteren Rückzug des Bundes aus der
Verantwortung, was sowohl die eingesetz-
ten Mittel als auch die Defizithaftung be-
trifft. Allerdings reagiert die BA auf diese
Lage mit einer prononciert betriebswirt-
schaftlichen Handlungslogik, die einen Teil
der Probleme an das Grundsicherungssys-
tem weitergibt, wo letztlich die größten 
Kosten entstehen. Voraussetzung für diese
strategische Ausrichtung ist die Trennung
der Rechtskreise; verstärkend wirkt der
Aussteuerungsbetrag, der Investitionen in
arbeitsmarktferne Erwerbslose für die BA
betriebswirtschaftlich irrational werden
lässt. So kommt es in beiden Rechtskreisen
zu einer fiskalisch motivierten Vernachläs-
sigung von Instrumenten der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik.

Die Hartz-Reform kann folglich als
Rückzug des Bundes auf eine stärker regu-
lative Funktion verstanden werden, die in
der Folge bei den ausführenden Institutio-
nen der Arbeitsmarktpolitik ein Interesse
an reduziertem Maßnahmeneinsatz, redu-
zierten Leistungshöhen und einer Begren-
zung der Zahl der Leistungsbezieher aus-
löst. Damit konzentrieren sich die Kosten-
vorteile bei Arbeitgebern und relativ gut in-
tegrierten Arbeitnehmergruppen, während
die prekär ins Erwerbssystem integrierten
und von ihm ausgeschlossenen Bevölke-
rungsgruppen Einbußen hinnehmen müs-
sen. Ihr Leistungsbezug und ihre Förde-
rung gerät direkt in den delegitimierenden
Ruch der Fürsorge, die angesichts knapper
Kassen immer unter Kürzungsvorbehalt
steht.
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